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Zum dreijährigen Jubi-
läum des Internetauftritts
der Ärztekammer Nord-
rhein sind die Benutzer auf-
gerufen, sich bis zum 30. Ju-
ni 2003 an einer Umfrage
rund um die Homepage zu
beteiligen.Der Fragebogen
soll der Ärztekammer ein
Feedback und Anregungen
geben und helfen, den On-
line-Service zu optimieren.
Die Online-Umfrage findet
sich auf der Homepage in
der Rubrik „Aktuelles/Um-
frage“. Wer mitmacht, hat
die Chance, einen von ins-
gesamt 40 Preisen zu ge-
winnen, die die Ärztekam-
mer Nordrhein, die Nord-
rheinische Akademie für
ärztliche Fort- und Weiter-
bildung sowie die Firma
Schaffrath NeueMedien zur
Verfügung stellen (siehe
hierzu auch Seite 11f). Un-
ter Ärztinnen und Ärzten
werden Fortbildungen und
unter Nicht-Ärzten Waren-
Gutscheine verlost.

HARTMANNBUND

Berufspolitisches Sorgentelefon
Der Hartmannbund-Lan-

desverband Nordrhein bie-
tet Ärztinnen und Ärzten
ein berufspolitisches Sor-
gentelefon an. Die Vorsit-

zende, Frau Haus, ist unter
Tel.: 0221/40 20 14, Fax:
0221/40 57 69 oder 0221/9 40
34 16, E-Mail: HPHaus1@
aol.com zu erreichen. HB

Die 17 Fragen rund um
die Gestaltung des Internet-
angebotes der Ärztekammer
Nordrhein sind in weniger
als fünf Minuten beantwor-
tet und abgeschickt. Um an
der Verlosung teilnehmen zu
können,muss am Schluss des
Fragebogens ein entspre-
chender Haken gesetzt und
die E-Mail-Adresse angege-
ben werden. Ebenfalls be-
steht die Möglichkeit, sich
die Ergebnisse der Umfrage
zusenden zu lassen.Auch da-
für muss das entsprechende
Kontrollkästchen aktiviert
und die E-Mail-Adresse ein-
gesetzt werden.

Erstmals steht in diesem
Jahr der Tätigkeitsbericht
der Ärztekammer Nordr-
hein für das Geschäftsjahr
2002 auch als PDF-Doku-
ment (1,5 MB) zum Her-
unterladen zur Verfügung.
Sie finden den Tätigkeits-
bericht in der Rubrik „Arz-
tInfo/KammerArchiv“.

Fragen und Anregungen
sowie Kritik und Lob zum
Internetangebot der Ärzte-
kammer Nordrhein senden
Sie bitte an die E-Mail-
Adresse: onlineredaktion@
aekno.de. bre

Der Bundesgerichtshof in
Karlsruhe hat kürzlich ent-
schieden,dass von ärztlicher
Seite angebotene lebenser-
haltende oder -verlängernde
Maßnahmen bei einwilli-
gungsunfähigen Patienten
nur dann abgebrochen wer-
den dürfen, wenn dem ein
Vormundschaftsgericht zu-
stimmt. Das Verlangen zur
Beendigung solcher Maß-
nahmen durch den Betreu-
er des Patienten und eine
Patientenverfügung reichen
nicht aus. Allerdings wird
sich das Vormundschaftsge-
richt an dem in einer Pa-
tientenverfügung erklärten
Willen und den Aussagen
des Betreuers zu orientieren
haben (AZ: XII ZB 2/03).

Dass Patientenverfügun-
gen auch in der Ärzteschaft
immer mehr zur Entschei-
dungsfindung herangezogen
werden,belegt eine Umfra-
ge unter knapp 1.500 geria-
trisch tätigen niedergelas-
senen Ärzten. So stimmten
96 Prozent den Grundsät-
zen der Bundesärztekam-
mer (BÄK) zur Sterbebe-
gleitung aus dem Jahr 1998
zu. Die Umfrage der Ess-

linger Initiative e.V.,die sich
um Transparenz beim The-
ma Patientenverfügung und
Sterbebegleitung bemüht,
hat festgestellt,dass Patien-
tenverfügungen im ärzt-
lichen Alltag zunehmend
ernst genommen werden.
Knapp 99 Prozent der Be-
fragten sind bereit, eine Pa-
tientenverfügung zu den
Akten zu nehmen. Bei der
Bewertung der Verfügun-
gen achten die Ärzte laut
Umfrage darauf, ob das
Schreiben mit einem ak-
tuellen Datum und einer
Unterschrift versehen ist.
Auch befürworten sie das
persönliche Gespräch über
die Sterbebegleitung. Da-
neben erleichtern ein kon-
kreter Krankheitsbezug so-
wie persönliche Formulie-
rungen die Entscheidungs-
findung des Arztes.

Allerdings fühlen sich die
Ärztinnen und Ärzte beim
Umgang mit Patientenver-
fügungen vom Gesetzgeber
allein gelassen. 90 Prozent
fordern deshalb eine ge-
setzliche Regelung zur Ver-
bindlichkeit solcher Erklä-
rungen. bre
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ABBRUCH LEBENSERHALTENDER MAßNAHMEN

Vormundschaftsgericht 
muss zustimmen

Dr. Nikolaus Wendling geehrt 

Mit der Johannes-Weyer-Medaille der
nordrheinischen Ärzteschaft wurde Dr.
Nikolaus Wendling geehrt. Dem Inter-
nisten aus Bonn wurde die Auszeich-
nung auf der Vertreterversammlung im
März in Neuss überreicht. Im Namen der
Ärztekammer und der Kassenärztlichen
Vereinigung Nordrhein (KVNo) dankte
Dr. Leonhard Hansen, Vorsitzender der
KVNo, dem 66-jährigen für sein berufs-
politisches Engagement in den Selbst-
verwaltungsgremien der Ärzteschaft. 
Seit mehr als 25 Jahren sei Wendling im
ehrenamtlichen Einsatz für die Kollegin-
nen und Kollegen tätig. Der begeisterte
Marathonläufer ist unter anderem Mit-
glied des Vorstandes der KV Nordrhein,
leitet die Projektgruppe Plausibilität,

wirkt als stellvertretender Vorsitzender des Kreisstellenvorstan-
des Bonn und gehört der Vertreterversammlung der KVNo an.
Auch in der Ärztekammer ist Wendling aktiv, vor allem als Vor-
sitzender der Bezirksstelle Bonn.

Dr. Nikolaus Wendling 
Foto: aev

Ärztliche Körperschaften im Internet 
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